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Top 8.3 Beschluss über den Abschluss von öffentlich-rechtlichen Ver-
trägen zwischen dem Amt Klützer Winkel und den Gemeinden 
Kalkhorst, Boltenhagen, Hohenkirchen, Zierow und der Stadt 
Klütz zur Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Kontrol-
len im Gemeindegebiet

Herr Neick äußert, dass die Gemeinde noch Fragestellungen hinsichtlich der Fahr-
zeugausstattung, Bekleidung der Außendienstmitarbeiter, Kontrollen und Durchset-
zung der Aufgaben im Gemeindegebiet hat. Herr Longerich teilt mit, dass diese Fra-
gen gerne im Zuge der Beratung in der Gemeindevertretersitzung der Gemeinde 
Kalkhorst erörtert werden können.

Die Ausschussmitglieder beraten über die personelle Ausgestaltung in den Gemein-
den und über die Vertretbarkeit bei Abwesenheiten. 

Beschluss:
Der Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel beschließt, 

- den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Klüt-
zer Winkel und der Gemeinde Zierow zur Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs sowie der Kontrollen im Gemeindegebiet mit einem Personalbedarf von 
zwei Mitarbeiter*innen mit insgesamt 7 Stunden / Woche für das gesamte 
Jahr.

- den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Klüt-
zer Winkel und der Gemeinde Hohenkirchen zur Überwachung des ruhenden 
Verkehrs sowie der Kontrollen im Gemeindegebiet mit einem Personalbedarf 
von 4 Stunden / Woche für das gesamte Jahr.

- den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Klüt-
zer Winkel und der Gemeinde Boltenhagen zur Überwachung des ruhenden 
Verkehrs sowie der Kontrollen im Gemeindegebiet mit einem Personalbedarf 
von 30 Stunden / Woche für das gesamte Jahr sowie von 30 Stunden / Woche 
für die Saison (Mai bis Oktober).

- den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Klüt-
zer Winkel und der Stadt Klütz zur Überwachung des ruhenden Verkehrs so-
wie der Kontrollen im Gemeindegebiet mit einem Personalbedarf von 15 
Stunden / Woche für das gesamte Jahr sowie von 15 Stunden / Woche für die 
Saison (Mai bis September).



- den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Klüt-
zer Winkel und der Gemeinde Kalkhorst zur Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs sowie der Kontrollen im Gemeindegebiet vorbehaltlich der Beschluss-
fassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst.

- den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Amt Klüt-
zer Winkel und der Gemeinde Damshagen zur Überwachung des ruhenden 
Verkehrs sowie der Kontrollen im Gemeindegebiet vorbehaltlich der Be-
schlussfassung der Gemeindevertretung der Gemeinde Damshagen.

Der Amtsvorsteher und sein/e Stellvertreter/in werden ermächtigt die öffentlich-
rechtlichen Verträge nach Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkrei-
ses Nordwestmecklenburg auszufertigen und zum nächstmöglichen Zeitpunkt ge-
eignete Bewerber/innen entsprechend der Personalbedarfe der Gemeinden einzu-
stellen. Das Entgelt bemisst sich nach der Entgeltgruppe 4 TVöD (VKA).

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 14
davon anwesend: 14
Zustimmung: 12
Ablehnung: 0
Enthaltung: 2
Befangenheit: 0


